
 

 

 
Stefan Burri 
Schnurrenstrasse 6 
78655 Dunningen 
gilde@holzaepfelzunft.de 

 
Antrag auf Leihe eines Kindernarrenkleides 

 

.................................................................................................................................. 
Name      Vorname 

.................................................................................................................................. 
Straße     PLZ  Ort 

.................................................................................................................................. 
E-Mail Adresse 

.................................................................................................................................. 
Telefon      Mobil 

.................................................................................................................................. 
Name des Kindes     Alter     

 Klein - Konfektionsgröße 116 - 128 
    

 Mittel - Konfektionsgröße 134 – 146 
 

 Groß - Konfektionsgröße 152 – 176 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verleihbedingungen 
 
Antragsfrist 

Der Antrag auf Leihe eines Dunninger Narrenkleides kann bis einschließlich 23.12.2026 per 
elektronischem Versand des Leihantrages an gilde@holzaepfelzunft.de oder schriftlich an Stefan Burri 
erfolgen. 

Voraussetzung 

Die Kinderkleidle der Holzäpfelzunft Dunningen können für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren 
ausschließlich von Ihren Erziehungsberechtigten geliehen werden. Pro Kind kann nur ein Antrag auf 
Leihe gestellt werden. 

Verfahrensablauf 

Nach Ablauf der Antragsfrist werden alle Anträge auf Ihre Gültigkeit geprüft. Sollten mehr Leihanträge 
als verfügbare Leihkleidle gestellt worden sein, werden die Leihkleidle verlost. Die ausgelosten 
Antragsteller werden nach der Verlosung informiert. 

Gebühr 

Die Leihgebühr beträgt für die komplette Saison, beginnend mit dem 06.01. bis Aschermittwoch, 
60,00 €, welche bei Abholung des Kleidles zu entrichten sind. Ebenfalls ist eine Kaution in Höhe von 
250,00 € zu hinterlegen, welche nach der von uns geprüften ordnungsgemäßen Rückgabe wieder 
ausbezahlt wird. 

 



 

 

§ 9 Datenschutz 

Die Holzäpfelzunft beachtet die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Der Leihnehmer erklärt 
sich bereit, die Rechte an den Bildern und Texten über die Verleihung der Kinderkleidle der 
Holzäpfelzunft Dunningen e.V. zu überlassen und stimmt der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung 
der personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zu, soweit es für 
Vereinszwecke dienlich ist. Die nachfolgend aufgeführten Datenschutzrechtlichen Hinweise dieses 
Vertrages habe ich zur Kenntnis genommen und stimme der entsprechenden Verwendung zu.  
 

.................................................................................................................................. 
Ort Datum     Unterschrift Leihnehmer / Erziehungsberechtigter 

Datenschutzrechtliche Hinweise  
 

Die Holzäpfelzunft Dunningen e.V. verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Leihnehmer bzw. deren 
Kind/ Kinder als Träger des Leihkleidles.  

1. Verantwortlicher  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Holzäpfelzunft Dunningen e.V., vertreten durch ihren 
Vorsitzenden Michael Notheis, Rilkestraße 2, 78655 Dunningen,  
email: info@holzaepfelzunft.de 

2. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten  

 Förderung der Ziele des Vereinszwecks  

 Verleihung der vereinseigenen Kinderkleidle 

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Ziff. b) DSGVO  

3. Der Verein veröffentlicht ggf. Daten über die Leihkleidle (auf der Homepage, im Amtsblatt der 
Gemeinde Dunningen, im Schwarzwälder Bote, im Eschachblick, sowie auf den offiziellen sozialen 
Medien der Holzäpfelzunft Dunningen e.V.).  

Insbesondere werden in obigen Medien Bilder von Fastnachtsveranstaltungen und anderen vom 
Verein organisierten Veranstaltungen veröffentlicht. 

Der Vertragspartner willigt in diese Veröffentlichung ein, Art. 6 Abs. 1 Ziff. a) DSGVO.  

Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist 
an den Verantwortlichen (Ziff. 1) zu richten.  

4. Dauer der Speicherung  

Nach Vertragsende werden die Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
archiviert.  

5. Auskunftsrecht  

Jeder Vertragspartner hat das Recht auf  
 Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten  
 Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind  
 Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 

weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt  
 Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig 

war.  

6. Der Vertragspartner hat das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde (Landesdatenschutzbeauftragter 
des Landes Baden-Württemberg, email: poststelle@lfdi.bwl.de) bei Verstößen der Holzäpfelzunft 
Dunningen e.V. gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen bei der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zu beschweren. 


